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I. Allgemeine Vorschriften 

 

 § 1 Firma, Sitz und Geschäftsjahr 

1.1. Die Gesellschaft führt die Firma STRATEC Biomedical AG. 

1.2. Sie hat ihren Sitz in 75217 Birkenfeld. 

1.3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

1.4. Die Dauer der Gesellschaft ist nicht auf bestimmte Zeit beschränkt. Die Gesellschaft beginnt mit ihrer 

Eintragung im Handelsregister. 

 

 § 2 Gegenstand des Unternehmens 

2.1. Gegenstand des Unternehmens ist die industrielle Entwicklung, Produktion und der Vertrieb von 

biomedizinischen und medizintechnischen Systemen aller Art (Hard- und Software) einschließlich 

Zubehör und Peripheriegeräten. 

2.2. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte und Maßnahmen durchzuführen, die dem Gegenstand 

des Unternehmens dienen. Innerhalb dieses Gesellschaftszweckes kann die Gesellschaft andere 

Unternehmen gründen, erwerben oder sich an solchen beteiligen, Niederlassungen errichten und alle 

sonstigen Maßnahmen ergreifen sowie Rechtsgeschäfte vornehmen, die zur Erreichung und 

Förderung des Gesellschaftszweckes notwendig oder dienlich sind. Sie kann ihren Betrieb ganz oder 

teilweise solchen Unternehmen überlassen. 

 

 § 3 Bekanntmachungen, Mitteilungspflichten 

3.1. Die Bekanntmachungen der Gesellschaft werden ausschließlich im elektronischen Bundesanzeiger 

veröffentlicht, soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt. 

3.2. Die Gesellschaft ist berechtigt, den Aktionären nach Maßgabe von § 30b Abs. 3 WpHG Informationen 

im Wege der Datenfernübertragung zu übermitteln. 

3.3. § 27a Abs. 1 des Gesetzes über den Wertpapierhandel (WpHG) findet keine Anwendung. 

3.4. Informationen können an die Inhaber zugelassener Wertpapiere der Gesellschaft auch im Wege der 

Datenfernübertragung übermittelt werden. Die Übermittlung der Mitteilungen nach §§ 125, 128 AktG 

wird auf den Weg der elektronischen Kommunikation beschränkt. Der Vorstand ist – ohne dass hierauf 

ein Anspruch besteht – berechtigt, Mitteilungen auch in Papierform zu versenden. 



 

- 3 - 

 

II. Grundkapital und Aktien 

 

 § 4 Grundkapital 

4.1. Das Grundkapital beträgt EUR 11.674.895,00 (in Worten: elf Millionen sechshundertvierundsiebzig-

tausendachthundertfünfundneunzig Euro). Es ist eingeteilt in 11.674.895 Stammaktien im Nennwert 

von je EUR 1,00. 

4.2. Die Aktien lauten auf den Inhaber. 

4.3. Über sämtliche Aktien der Gesellschaft wird nur eine Urkunde (Globalurkunde) ausgestellt; der 

Anspruch auf Einzelverbriefung der Aktien ist ausgeschlossen. Das Recht eines jeden Aktionärs auf 

seine Kosten die Ausstellung einer Sammelurkunde über sämtliche von ihm gehaltenen Aktien zu 

verlangen, bleibt unberührt. 

4.4. Bei Kapitalerhöhungen kann die Gewinnbeteiligung neuer Aktien abweichend von § 60 AktG geregelt 

werden. 

4.5. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 13. April 2016 das 

Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um 

EUR 5.500.000,00 durch Ausgabe von höchstens 5.500.000 neuen, auf den Inhaber lautenden 

Stammaktien im Nennwert von je EUR 1,00 gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes 

Kapital). Dabei ist den Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen; der Vorstand ist jedoch 

berechtigt: 

 mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen sowie das 

Bezugsrecht auszuschließen, 

 mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht auszuschließen soweit die Kapitalerhöhung 

gegen Sacheinlagen erfolgt, 

 mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht auszuschließen, soweit der auf die Aktien, für 

die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, entfallende Anteil am Grundkapital insgesamt zehn 

vom Hundert des bei Beschlussfassung vorhandenem Grundkapitals nicht übersteigt und der 

Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der Aktien nicht wesentlich unterschreitet. 

 Die in den vorstehenden Absätzen enthaltenen Ermächtigungen zum Bezugsrechtsausschluss sind 

insgesamt auf einen Betrag, der 20% des zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung 

und – falls dieser Wert geringer ist – des zum Zeitpunkt der Ausnutzung dieser Ermächtigung 

bestehenden Grundkapitals nicht überschreitet, beschränkt. Auf die vorgenannte 20%-Grenze sind 

darüber hinaus auch Aktien anzurechnen, welche zur Bedienung von Schuldverschreibungen mit 

Wandlungs- oder Optionsrechten ausgegeben werden oder auszugeben sind, sofern und soweit die 

Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser Ermächtigung in entsprechender Anwendung von 

§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben oder in entsprechender 

Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG eigene Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der 

Aktionäre veräußert werden. 
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 Der Vorstand wird ferner ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer 

Durchführung mit Zustimmung des Aufsichtsrats festzulegen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die 

Satzung entsprechend der Durchführung der Kapitalerhöhung anzupassen. 

4.6. Das Grundkapital ist um bis zu EUR 30.150,00, eingeteilt in bis zu 30.150 auf den Inhaber lautenden 

Stammaktien der Gesellschaft im Nennwert von EUR 1,00, bedingt erhöht (Bedingtes Kapital I). Die 

bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Bezugsrechten (Aktienoptionsrechten) nach 

Maßgabe des Hauptversammlungsbeschlusses vom 16. Mai 2007 bis zum 15. Mai 2012. Die bedingte 

Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Aktienoptionen von ihrem 

Bezugsrecht Gebrauch machen. Die neuen Aktien nehmen jeweils von Beginn des Geschäftsjahres 

an, in dem sie ausgegeben werden, am Gewinn teil. 

Das Grundkapital ist um bis zu EUR 17.300,00, eingeteilt in bis zu 17.300 auf den Inhaber lautenden 

Stammaktien der Gesellschaft im Nennwert von EUR 1,00, bedingt erhöht (Bedingtes Kapital III). Die 

bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Bezugsrechten (Aktienoptionsrechten) nach 

Maßgabe des Hauptversammlungsbeschlusses vom 23. Juni 2006 bis zum 22. Juni 2011. Die 

bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Aktienoptionen von 

ihrem Bezugsrecht Gebrauch machen. Die neuen Aktien nehmen jeweils von Beginn des 

Geschäftsjahres an, in dem sie ausgegeben werden, am Gewinn teil. 

Das Grundkapital ist um bis zu EUR 766.000,00, eingeteilt in bis zu 766.000 auf den Inhaber 

lautenden Stammaktien der Gesellschaft im Nennwert von EUR 1,00, bedingt erhöht 

(Bedingtes Kapital V). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Bezugsrechten 

(Aktienoptionsrechten) nach Maßgabe des Hauptversammlungsbeschlusses vom 20. Mai 2009 bis 

zum 19. Mai 2014. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von 

Aktienoptionen von ihrem Bezugsrecht Gebrauch machen. Die neuen Aktien nehmen jeweils von 

Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie ausgegeben werden, am Gewinn teil. 
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4.7. Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 800.000,00 bedingt erhöht durch Ausgabe von 

bis zu 800.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien (Bedingtes Kapital IV). Das bedingte 

Kapital dient ausschließlich der Gewährung neuer Aktien an die Inhaber oder Gläubiger von Wandel- 

oder Optionsschuldverschreibungen, die gemäß Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung vom 

14. April 2011 durch die Gesellschaft oder durch unmittelbare oder mittelbare 

Mehrheitsbeteiligungsgesellschaften der Gesellschaft ausgegeben werden. Die Ausgabe der Aktien 

erfolgt nach Maßgabe des aufgrund vorstehenden Beschlusses sowie der von Vorstand und 

Aufsichtsrat zu fassenden Beschlüsse jeweils festzulegende Wandlungs- bzw. Optionspreis. Die 

bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber bzw. Gläubiger der Wandel- 

bzw. Optionsschuldverschreibungen von ihren Wandlungs- bzw. Optionsrechten in auf den Inhaber 

lautenden Stammaktien der Gesellschaft Gebrauch machen oder Wandlungspflichten aus solchen 

Schuldverschreibungen erfüllt werden. Die neuen Aktien nehmen – sofern sie durch Ausübung bis 

zum Beginn der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft entstehen – von Beginn des 

vorhergehenden Geschäftsjahres, ansonsten jeweils vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie 

durch Ausübung von Bezugsrechten entstehen, am Gewinn teil. 

 Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung nach vollständiger oder teilweiser 

Ausnutzung des bedingten Kapitals oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist anzupassen. 

 

III. Vorstand 

 

 § 5 Zusammensetzung, Geschäftsordnung 

5.1. Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen. 

5.2. Der Aufsichtsrat bestimmt die Zahl der Mitglieder des Vorstandes. Er kann einen Vorsitzenden und 

einen stellvertretenden Vorsitzenden des Vorstandes ernennen. 

5.3. Die Führung der Geschäfte durch den Vorstand wird durch eine auf Vorschlag des Vorstandes oder 

des Aufsichtsrates, in jedem Fall durch den Aufsichtsrat zu genehmigende Geschäftsordnung, 

festgelegt. 

 

 § 6 Beschlußfassung 

6.1. Sind mehrere Vorstandsmitglieder vorhanden, werden die Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit 

gefasst. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 

 

 § 7 Vertretung 

7.1. Sind mehrere Vorstandsmitglieder vorhanden, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder 

vertreten. Der Aufsichtsrat kann jedem Vorstandsmitglied die Befugnis zur Alleinvertretung erteilen. Ist 

nur ein Vorstandsmitglied bestimmt, so führt dieses die Gesellschaft allein. 
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IV. Aufsichtsrat 

 

 § 8 Zusammensetzung, Amtsdauer 

8.1. Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern. 

8.2. Die Aufsichtsratsmitglieder werden für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung gewählt, 

die über die Entlastung für das 4. Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Hierbei ist 

das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitzurechnen. 

8.3. Gleichzeitig mit den ordentlichen Aufsichtsratsmitgliedern kann ein Ersatzmitglied gewählt werden. 

Das Ersatzmitglied tritt für die Dauer der restlichen Amtszeit eines ausscheidenden ordentlichen 

Mitgliedes an dessen Stelle. 

8.4. Die innere Ordnung regelt der Aufsichtsrat durch eine von ihm festzulegende Geschäftsordnung. 

 

 § 9 Amtsniederlegung 

9.1. Mitglieder des Aufsichtsrates können ihr Amt durch schriftliche Erklärung an den Vorsitzenden des 

Aufsichtsrates oder den Vorstand der Gesellschaft mit einer Frist von 4 Wochen niederlegen. 

9.2. Die Bestellung der von der Hauptversammlung gewählten Aufsichtsratsmitglieder kann von ihr vor 

Ablauf der Wahlzeit widerrufen werden. 

 

 § 10 Vorsitzender und Stellvertreter 

10.1. Der Aufsichtsrat wählt im unmittelbaren Anschluß an seine Wahl durch die Hauptversammlung aus 

seiner Mitte einen Vorsitzenden und dessen Stellvertreter. Ihre Amtszeit richtet sich nach der Dauer 

des Aufsichtsratsmandats. Einer besonderen Einladung zu dieser ersten Aufsichtsratssitzung bedarf 

es nicht. 

10.2. Scheidet der Vorsitzende oder sein Stellvertreter vorzeitig aus dem Amt, hat der Aufsichtsrat 

unverzüglich eine Neuwahl für die restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen vorzunehmen. 

 

 § 11 Einberufung und Beschlüsse 

11.1. Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrats, im Falle seiner 

Verhinderung durch seinen Stellvertreter mit einer Frist von 14 Tagen schriftlich einberufen. Bei der 

Berechnung der Frist werden der Tag der Absendung der Einladung und der Tag der Sitzung nicht 

mitgerechnet. Der Vorsitzende kann diese Frist in dringenden Fällen angemessen verkürzen und 

mündlich, fernmündlich, fernschriftlich oder per E-Mail einberufen. 

11.2. Mit der Einberufung sind Ort und Zeit der Sitzung sowie die Tagesordnung mitzuteilen. Die 

Beschlussfassung über einen Gegenstand, der in der Einladung nicht ordnungsgemäß angekündigt 

war, ist nur zulässig, wenn kein anwesendes Aufsichtsratsmitglied widerspricht. Abwesenden 

Aufsichtsratsmitgliedern ist in einem solchen Fall Gelegenheit zu geben, binnen einer vom 
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Vorsitzenden zu bestimmenden angemessenen Frist der Beschlussfassung zu widersprechen oder 

ihre Stimme schriftlich abzugeben. Der Beschluss wird erst wirksam, wenn die abwesenden 

Aufsichtsratsmitglieder innerhalb der Frist nicht widersprochen oder wenn sie zugestimmt haben. 

11.3. Beschlüsse des Aufsichtsrats werden in der Regel in Sitzungen gefasst. Die Sitzungen werden vom 

Vorsitzenden geleitet. Außerhalb von Sitzungen können auf Anordnung des Vorsitzenden des 

Aufsichtsrats schriftliche, fernschriftliche, fernmündliche oder sonstige Formen der Beschlussfassung 

(etwa per E-Mail oder im Rahmen einer Videokonferenz) erfolgen, wenn kein Mitglied diesem 

Verfahren innerhalb einer vom Vorsitzenden zu bestimmenden angemessenen Frist widerspricht oder 

wenn alle Mitglieder des Aufsichtsrats mit dieser Form der Beschlussfassung einverstanden sind. 

Solche Beschlüsse werden vom Vorsitzenden schriftlich festgestellt und allen Mitgliedern zugeleitet. 

Für Abstimmungen außerhalb von Sitzungen gelten die Bestimmungen in § 11 Ziffer 4 bis 8 

entsprechend. 

11.4. Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Mitglieder zu einer Aufsichtsratssitzung 

eingeladen oder zur Stimmabgabe außerhalb einer Sitzung aufgefordert sind und diese Mitglieder an 

der Beschlussfassung teilnehmen. Ein Mitglied nimmt auch dann an der Beschlussfassung teil, wenn 

es sich der Stimme enthält. 

11.5. Abwesende Aufsichtsratsmitglieder können an Abstimmungen des Aufsichtsrats in einer Sitzung 

dadurch teilnehmen, dass sie durch andere Aufsichtsratsmitglieder schriftliche, mündliche, 

fernmündliche, fernschriftliche oder per E-Mail Stimmabgaben überreichen lassen. 

11.6. Beschlüsse des Aufsichtsrats werden, soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, mit 

einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Dabei gilt Stimmenthaltung nicht als 

Stimmabgabe. Bei Wahlen genügt die verhältnismäßige Mehrheit. Bei Stimmgleichheit gibt die Stimme 

des Vorsitzenden des Aufsichtsrats den Ausschlag; das gilt auch bei Wahlen. Nimmt der Vorsitzende 

des Aufsichtsrats an der Abstimmung nicht teil, so gibt die Stimme seines Stellvertreters den 

Ausschlag. 

11.7. Der Aufsichtsratsvorsitzende ist ermächtigt, im Namen des Aufsichtsrats die zur Durchführung der 

Beschlüsse des Aufsichtsrats erforderlichen Willenserklärungen abzugeben und Erklärungen an den 

Aufsichtsrat in Empfang zu nehmen. 

11.8. Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats sind Niederschriften anzufertigen, die vom 

Vorsitzenden der Sitzung oder bei Abstimmungen außerhalb von Sitzungen vom Leiter der 

Abstimmung zu unterzeichnen sind. 
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 § 12 Aufgaben des Aufsichtsrates 

12.1. Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung des Vorstandes der Gesellschaft zu überwachen. 

12.2. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Änderungen der Satzung zu beschließen, die lediglich die Fassung 

betreffen. 

 

 § 13 Vergütung des Aufsichtsrates 

13.1. Jedes Aufsichtsratsmitglied erhält neben seinen Auslagen und den Vorteilen aus einer von der 

Gesellschaft auf ihre Rechnung für die Mitglieder des Aufsichtsrats zu marktkonformen und 

angemessenen Bedingungen abgeschlossenen Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung eine fixe 

Vergütung in Höhe von EUR 8.000,00 pro Geschäftsjahr. Zusätzlich erhält jedes Aufsichtratsmitglied 

pro Geschäftsjahr eine erfolgsabhängige Vergütung, die in Summe auf das Doppelte (2-fache) der 

fixen Vergütung begrenzt ist. Die variable Vergütung setzt sich wie folgt zusammen: 

 EUR 500,00 pro vollendete EUR 500.000,00 „Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit“ 

(nach IFRS) 

 und zusätzlich aber zu verrechnen 

 EUR 500,00 pro vollendete EUR 500.000,00 „Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit“ (nach 

IFRS, ermittelt nach DRS 2 Tz. 27). 

Der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende erhält von der vorgenannten Vergütung das 

Eineinhalbfache (1,5-fache) und der Aufsichtsratsvorsitzende das Doppelte (2-fache). 

Ferner erhält jedes Mitglied des Aufsichtsrats pro Aufsichtsratssitzung für seine persönliche Teilnahme 

ein Sitzungsgeld in Höhe von EUR 750,00, jedoch maximal EUR 4.500,00 pro Geschäftsjahr. 

13.2. Die Gesellschaft erstattet jedem Aufsichtsratsmitglied die auf seine Vergütung entfallende 

Umsatzsteuer. 

13.3. Die fixe Vergütung ist jeweils fällig nach Ablauf des Geschäftsjahres. Die variable Vergütung ist jeweils 

fällig mit Billigung oder Feststellung des Jahresabschlusses. 
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V. Hauptversammlung 

 

 § 14 Ort und Einberufung 

14.1. Die Hauptversammlung findet an einem Ort im Bundesland des Sitzes der Gesellschaft oder in einer 

deutschen Stadt mit mindestens 50.000 Einwohner statt. 

14.2. Sie wird durch den Vorstand oder den Aufsichtsrat einberufen. 

14.3. Die Einberufung ist nach Maßgabe der jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen bekannt zu machen. 

14.4. Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen 

Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig in Textform (§ 126 b BGB) in deutscher oder englischer 

Sprache angemeldet haben. Die Aktionäre haben darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme an 

der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes nachzuweisen. Hierzu reicht ein in 

Textform (§ 126 b BGB) erstellter besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende 

Institut aus. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der 

Hauptversammlung zu beziehen. Anmeldung und Nachweis müssen der Gesellschaft unter der in der 

Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage vor der Versammlung zugehen. Der 

Tag der Versammlung und der Tag des Zugangs sind nicht mitzurechnen. Die Gesellschaft ist 

berechtigt, bei Zweifeln an der Richtigkeit oder Echtheit des Nachweises einen geeigneten weiteren 

Nachweis zu verlangen. Wird dieser Nachweis nicht oder nicht in gehöriger Form erbracht, kann die 

Gesellschaft den Aktionär zurückweisen. 

14.5. Bei Fristen und Terminen, die von der Hauptversammlung zurück berechnet werden, ist der Tag der 

Versammlung nicht mitzurechnen. Eine Verlegung von einem Sonntag, einem Sonnabend oder einem 

Feiertag auf einen zeitlich vorausgehenden oder nachfolgenden Werktag kommt nicht in Betracht. Die 

§§ 187 bis 193 des BGB sind nicht entsprechend anzuwenden. 

14.6. Sofern dies in der Einladung zur Hauptversammlung angekündigt ist, kann der Versammlungsleiter die 

teilweise oder vollständige audiovisuelle Übertragung der Hauptversammlung über elektronische 

Medien in einer von ihm näher zu bestimmenden Weise zulassen. 
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 § 15 Ablauf der Hauptversammlung 

15.1. Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrates, im Falle der 

Verhinderung sein Stellvertreter, im Falle von dessen Verhinderung ein von der Hauptversammlung 

gewählter Versammlungsleiter. 

15.2. Der Vorsitzende bestimmt die Reihenfolge der Abhandlung der Tagesordnung sowie die Art und 

Reihenfolge der Abstimmung. 

15.3. Auf je Euro 1,00 Nennbetrag der Stammaktien entfällt eine Stimme. Das Stimmrecht steht dem 

Aktionär mit der Leistung der gesetzlichen Mindesteinlage zu. Beschlüsse der Hauptversammlung 

werden, soweit nicht zwingend gesetzliche Vorschriften entgegenstehen, mit einfacher Mehrheit der 

abgegebenen Stimmen gefaßt. Soweit das Gesetz eine Mehrheit des Grundkapitals vorschreibt, 

erfolgt die Abstimmung mit einfacher Kapitalmehrheit, soweit nicht zwingend gesetzliche Vorschriften 

entgegenstehen. 

15.4. Das Stimmrecht kann nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen durch einen Bevollmächtigten 

ausgeübt werden. Der Bevollmächtigte kann auch ein von der Gesellschaft benannter 

weisungsgebundener Stimmrechtsvertreter sein. Die Gesellschaft kann bestimmen, dass Vollmachten 

nicht nur in Textform, sondern auch per Telefax oder mittels elektronischer Medien erteilt werden 

können, und die Art der Erteilung im Einzelnen regeln. Die Einzelheiten für die Erteilung von 

Stimmrechtsvollmachten werden zusammen mit der Einberufung der Hauptversammlung den 

Aktionären bekannt gegeben oder den Aktionären auf eine in der Einladung zur Hauptversammlung 

bekannt gegebene Weise zugänglich gemacht. 

15.5. Die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats sollen an der Hauptversammlung persönlich 

teilnehmen. Sofern sie aus wichtigem Grund an der persönlichen Teilnahme verhindert sind oder die 

An- und Rückreise zum bzw. vom Ort der Hauptversammlung nicht am selben Tag möglich ist, können 

sie auch im Wege der Bild- und Tonübertragung teilnehmen. 

15.6. Der Vorsitzende kann das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen beschränken. 


